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Strompreisbestandteile 

Energielieferung 

Energietransport

Steuern, Abgaben und Umlagen

Der Strompreis setzt sich aus den drei Hauptbestandteilen Energielieferung, Energietransport sowie den Steuern, Abgaben
und Umlagen zusammen.

Der Preis für die Stromlieferung, als Entgelt für die an den Kunden gelieferte elektrische Energie, wird von den Gemeinde-
werken über eine Einkaufsgesellschaft beschafft. Diese Einkaufsgesellschaft, in die die Werke Kronshagen, Schwentinental,
Schönkirchen und Heikendorf eingebunden sind, bündelt die Strommengen und optimiert den Stromeinkauf. Der
Energiepreis selbst wird durch die Preisentwicklung an den Großhandelsmärkten für Strom wie beispielsweise der European
Energy Exchange (EEX), einer Strombörse in Leipzig, bestimmt. 

Der Preis für den Energietransport ist ein Entgelt für die Nutzung des jeweiligen Übertragungsnetzes (z.B. SWKiel Netz
GmbH) bzw. des örtlichen Verteilnetzes (Gemeindewerke Schönkirchen GmbH). Das Entgelt steht unter staatlicher Aufsicht
(Regulierungsbehörde), wird entsprechend kontrolliert und jährlich angepasst.  

Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt für die Einräumung von Wegerechten zur Verlegung und zum Betrieb von
Leitungen. Diese dienen der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und
Wasser. Die KWK-Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) dient der Förderung der Stromerzeugung
aus Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung. Die EEG-Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) unterstützt die
Förderung der Energie-erzeugung aus erneuerbaren Energien. Die Stromsteuer (Ökosteuer) fördert klimapolitische Ziele.
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Förderung der Energie-erzeugung aus erneuerbaren Energien. Die Stromsteuer (Ökosteuer) fördert klimapolitische Ziele.
Die Umsatzsteuer ist der Mehrwertsteuer gleichzusetzen.


